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Taxordnung für Tagesaufenthalte im Spitalgebäude 
 

gültig ab: 01.01.2026 alle Beträge in CHF 
  
Die Taxordnung gilt für Gäste des Betreuungs-Zentrums Heiden mit einem von der Krankenkasse 
anerkannten Tagesaufenthalt. 
Die Örtlichkeit des Tagesaufenthaltes befindet sich im 1. Obergeschoss des ehemaligen Spitals 
Heiden (Werdstrasse 1A, 9410 Heiden). 
 

Die Taxen gelten pro Person und Tag. Sie setzen sich zusammen aus: 
 

- Pensionstaxe 
- Pflegetaxe 
- Betreuungstaxe 
- Zusätzliche Dienstleistungen 
 

Pensionstaxe  pro Tag 
 

Kat. T1 Tagesaufenthalt mit Mittagessen zw. 08.30 – 16.30 Uhr 90.00* 

Kat. T2 
½ Tagesaufenthalt mit Mittagessen  
zw. 08.30 – 13.00 Uhr oder 11.30 – 16.30 Uhr 

60.00* 

 

*Appenzell Innerrhoden: ½ der Kosten übernimmt der Kanton  
 
Abholung / Heimfahrt durch den Fahrer ist in der Pensionstaxe inbegriffen.   
Abholung/ Heimfahrt durch den Fahrer in der Pensionstaxe inbegriffen, sofern aus gesundheitli-
chen Gründen keine Möglichkeit besteht selbst anzureisen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
nutzen.  
 

Probeaufenthalt  Inkl. Pflege- und Betreuungstaxe   140.00* 

*Appenzell Innerrhoden: ½ der Kosten übernimmt der Kanton  

 
Pflegetaxen  pro Tag 
 

BESA-
Stufe 

Total Pflege Anteil Gast Anteil  
Krankenversicherer* 

Anteil Gemeinde 
(Restfinanzierung) 

 

BESA 1 13.70 4.10 9.60 0.00 

BESA 2 39.70 11.50 19.20 9.00 

BESA 3 65.70 11.50 28.80 25.40 

BESA 4 91.70 11.50 38.40 41.80 

BESA 5 117.70 11.50 48.00 58.20 

BESA 6 143.70 11.50 57.60 74.60 

BESA 7 169.70 11.50 67.20 91.00 

BESA 8 195.70 11.50 76.80 107.40 

BESA 9 221.70 11.50 86.40 123.80 

BESA 10 247.70 11.50 96.00 140.20 

BESA 11 273.70 11.50 105.60 156.60 

BESA 12 299.70 11.50 115.20 173.00 
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*Die MiGeL (Produkte der Mittel und Gegenstände) werden in Einzelverrechnung direkt der Kran-
kenkasse verrechnet.  
Bewohnerinnen und Bewohnern mit einer leichten Inkontinenz werden die Inkontinenz-Produkte in 
Rechnung gestellt, sofern sie diese nicht selbst mitbringen. 
 

Betreuungstaxe  pro Tag 
 

Ganzer Tag 45.00* 

Halber Tag 30.00* 
 

*Appenzell Innerrhoden: ½ der Kosten übernimmt der Kanton  
 

Betreuungstaxe beinhaltet folgende Leistungen: (nicht abschliessend)  
 

- Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit durch Präsenz der Mitarbeitenden und Hilfestel-
lung bei Bedarf  

- Angebot Aktivierungstherapie (Spaziergänge, gemeinsames Kochen etc.)  
- Gespräche mit Angehörigen / Dritten usw.  
- Förderung und Unterstützung sozialer Kontakte 
- Veranstaltungen, Anlässe, Ausflüge, kulturelle Beiträge, Gottesdienste  
- Unterstützung bei der Tagesgestaltung  
- Angebote der Aktivierung und Freizeitgestaltung  
 

Zusätzliche Dienstleistungen  
 

 

Administrativer Aufwand bei Eintritt      100.00 

Ausserordentlicher Aufwand   pro Stunde  60.00 

Wechsel Dienstleistung (Tagesstruktur -> Betreuungs-Zentrum Heiden) 100.00 
 

 
 

 

Weitere Bestimmungen 
 

Beschwerde-Instanz 

1. Präsidium Vorstand Betreuungs-Zentrum Heiden, Gerbestr. 3, 9410 Heiden, 
Tel. 071 898 86 00 

2. Ombudsstelle Alter & Behinderung SG, AR, AI; Schützengasse 6,  
9000 St. Gallen, Tel. 071 220 33 73 

Finanzierung 
Bei Finanzierungsproblemen setzen Sie sich frühzeitig mit der Pro Senectute Hei-
den, Tel. 071 891 62 49 in Verbindung.  

Kündigungsfristen 
Die Parteien können unter Einhalt einer Frist von 7 Tagen schriftlich bei der Ge-
schäftsleitung kündigen.  

Medikamente 

Medikamente sind in den Pflegeleistungen gemäss KVG nicht inbegriffen. Wir bit-
ten Sie, diese jeweils für den ganzen Tag mitzubringen. Ebenso Pflege- und Ver-
bandsmittel, die ärztlich verordnet sind sowie Inkontinenzmaterialien. 

 

Dienstleistungen, welche nach Aufwand verrechnet werden: 
 

- Coiffeur / Pédicure 
- Getränke und Cafeteria-Artikel (ausser Mittagskaffee, Tee, Sirup, Mineral) 
- Begleitung zu auswärtigen Terminen 
- Briefmarken (beim Sekretariat BZH zu beziehen) 
 
 

Zahlungskonditionen 
Die Rechnungsstellung erfolgt nachträglich pro Monat. Die Rechnungen sind innert 10 Tagen zu 
begleichen. 
 

Inkrafttreten 
Diese Taxordnung wurde am 26. Juni 2025 durch den Vorstand des Betreuungs-Zentrums Heiden 
auf den 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt. 
 
Heiden, 24.11.2025 Vorstand des Betreuungs-Zentrums Heiden  


